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Allgemeinverfügung des Landkrei-
ses München über die Festsetzung 
des 365-Euro-Ticket MVV für Schü-
lerinnen, Schüler und Auszubildene 

Nr. 2619 / Allgemeinverfügung (Allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 
Nr. 1370/2007) des Landkreises München 
über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket 
MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubil-
dende zum 10. Dezember 2023 als Höchst-
tarif 

Hintergrund 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarif-
verbund GmbH (MVV GmbH) haben beschlos-
sen, das zum 1. August 2020 im Münchner 
Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schüle-
rinnen, Schüler und Auszubildende eingeführte 
365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültig-
keit als Jahresticket ab dem 1. August 2023 als 
Höchsttarif fortzuführen. Ausgangspunkt der 
Überlegungen für dieses neue Angebot war den 
Schülern und Auszubildenden ein preisgünsti-
ges Angebot anzubieten, um zum einen diese 
Zielgruppe frühzeitig an den öffentlichen Perso-
nennaherkehr (ÖPNV) heranzuführen und zum 
anderen die Umwelt in Bezug auf den motori-
sierten Individualverkehr (MIV) zu entlasten. 

Zum 10. Dezember 2023 sind der Landkreis 
Miesbach, der Landkreis Rosenheim, die kreis-
freie Stadt Rosenheim sowie der Landkreis 
Bad Tölz-Wolfratshausen mit dem südlichen 
Landkreisteil dem Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbund beigetreten, so dass der MVV-Ge-
meinschaftstarif ab dem 10. Dezember 2023 in 
diesen Landkreisen und Landkreisteil sowie der 
kreisfreien Stadt Rosenheim den Höchsttarif 
darstellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes 
wurde zum 10. Dezember 2023 das 365-Euro-
Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als 
Jahresticket auch in diesen Geltungsbereichen 
eingeführt. 

Zum 1. Januar 2025 sind der Landkreis Lands-
berg und der Landkreis Weilheim-Schongau mit 
den lokalen Aufgabenträgern Penzberg, Schon-
gau und Weilheim i. OB dem Münchner Ver-
kehrs- und Tarifverbund beigetreten, so dass der 
MVV-Gemeinschaftstarif ab dem 1. Januar 2025 
in diesen Landkreisen den Höchsttarif darstellt. 
Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wurde 
zum 1. Januar 2025 das 365-Euro-Ticket MVV 
mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket 
auch in diesen Geltungsbereichen eingeführt. 

Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt 
München die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie 
die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Da-
chau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeld-
bruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, 
Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau 
stellen weiterhin eine angemessene Finan-
zierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Ge-
meinschaftstarif, die aus der Festsetzung des 
365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif resultie-
ren, sicher. 

Um die europarechtskonforme Finanzierung der 
Mindereinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
wie bisher sicherzustellen, werden als Grundla-
ge für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen 
an die Verkehrsunternehmen von den Aufga-
benträgern im MVV für ihr jeweiliges Zuständig-
keitsgebiet jeweils eine Allgemeine Vorschrift im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007  in 
Form einer Allgemeinverfügung erlassen.
1VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EURO-
PÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen

Die operative Abwicklung, die Berechnung des 
Ausgleichsbetrages und die Durchführung des 
Finanztransfers gegenüber den Verkehrsunter-
nehmen im MVV erfolgt über die MVV GmbH auf 
Basis der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ti-
cket MVV“, die als Anlage 2 Bestandteil dieser 
Allgemeinverfügung ist und von der Gesellschaf-
terversammlung der MVV GmbH am 12. Mai 
2020 beschlossen und am 16. September 2022, 
am 23. November 2023, am 6. Dezember 2024 
sowie am 25. Juni 2025 fortgeschrieben wurde.

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Per-
sonenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbin-
dung mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und 
Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen 
Per-sonennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) er-
lässt der Landkreis München zur Änderung der 
Allgemeinverfügung vom 21. Dezember 2023 
die nachstehende Allgemeinverfügung, durch 
die das 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende als Teil des MVV-Ge-

meinschaftstarifes weiterhin festgesetzt wird:

Allgemeinverfügung:

1. Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 
wird im allgemeinen öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Bay-
ÖPNVG zum 10. Dezember 2023 als Höchsttarif 
für alle Auszubildenden im Sinne der Definition 
der bezugsberechtigten Personen des 365-Eu-
ro-Ticket MVV in Anlage 1 (im Folgenden Aus-
zubildende genannt) im Sinne von Art. 3 Abs. 2 
VO (EG) 1370/2007 festgesetzt. Die hiermit ver-
bundene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
umfasst die Beförderung von Auszubildenden 
im MVV-Gemeinschaftstarif. Der sachliche und 
geografische Geltungsbereich dieser Allgemein-
verfügung ist das Zuständigkeitsgebiet des 
Landkreises München in Bezug auf Verkehrs-
leistungen im allgemeinen ÖPNV, für die der 
MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung des 
365-Euro-Ticket MVV Anwendung findet. Das 
Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Mün-
chen umfasst sein geografisches Gebiet sowie 
die Linienabschnitte außerhalb seines Gebiets, 
für die dem Landkreis München durch Zweck-
vereinbarung von Nachbaraufgabenträgern die 
Zuständigkeit übertragen wurde, nicht jedoch 
die Linienabschnitte auf seinem Gebiet, für die 
der Landkreis München die Zuständigkeit durch 
Zweckvereinbarung auf benachbarte Aufgaben-
träger übertragen hat.

2. Verkehrsunternehmen, die im geografischen 
Geltungsgebiet des MVV-Gemeinschaftstarifs 
Verkehrsleistungen im ÖPNV erbringen und den 
Höchsttarif anwenden, haben ab dem 1. Januar 
2024 einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen 
für die spezifischen finanziellen Nachteile, die 
den Verkehrsunternehmen aus der Festset-
zung des 365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif 
erwachsen. Die Höhe der Ausgleichsleistungen 
richtet sich nach der Finanzierungsrichtlinie 
„365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anla-
ge 2) in der jeweils gültigen Fassung. Die Aus-
gleichsleistung je Verkehrsunternehmen ist auf 
den Betrag beschränkt, der dem finanziellen 
Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs 
der VO (EG) 1370/2007 aufgrund der Einhaltung 
der Tarifpflicht nach Ziffer 1 entspricht. 

(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Ver-
ordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezem-
ber 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Mark-
tes für inländische Schienenpersonenverkehrs-
dienste (ABl. L 354/22).

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den fi-
nanziellen Nettoeffekt der Summe aller positi-
ven und negativen Auswirkungen der Erfüllung 
der gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung des Verkehrsunternehmens be-
zogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß 
Ziffer 1 nicht übersteigen. Die Verkehrsunter-
nehmen sind verpflichtet, jährlich einen Nach-
weis darüber zu führen, dass die empfangenen 
Ausgleichsleistungen zu keiner Überkompensa-
tion im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 in Ver-
bindung mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 
geführt haben. Das Verfahren zur Nachweisfüh-
rung richtet sich nach Maßgabe der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV 
GmbH in der jeweils gültigen Fassung (Anlage 2).

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bay-
ern, die Landeshauptstadt München die kreis-
freie Stadt Rosenheim sowie die Landkreise Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, 
Miesbach, München, Rosenheim, Starnberg 
und Weilheim-Schongau) stellen gemeinsam 
zur Finanzierung des Ausgleichs nach Ziffer 2 
aller Allgemeinverfügungen einen Gesamtaus-
gleichsbetrag zur Verfügung, der entsprechend 
der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV 
(Anlage 2) fortgeschrieben wird und in Abhän-
gigkeit von etwaigen Verbundraumerweite-
rungen steht; Details sind der Anlage 2 zu ent-
nehmen. Die Landeshauptstadt München, die 
kreisfreie Stadt Rosenheim, die Landkreise Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, 
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, 
Miesbach, München, Rosenheim, Starnberg und 
Weilheim-Schongau stellen hiervon insgesamt 
einen anteiligen Finanzierungsbetrag in Höhe 
von einem Drittel an der Gesamtfinanzierung 
(Fortschreibung entsprechend Anlage 2) zur 
Verfügung. Die Verteilung dieses Betrages auf 
die Landeshauptstadt München und die Land-
kreise erfolgt nach Maßgabe der Finanzierungs-
richtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). Der 
Landkreis München geht davon aus, dass der 
Gesamtausgleichsbetrag ausreicht, um den Ver-
kehrsunternehmen einen angemessenen Aus-
gleich für die spezifischen Nachteile im MVV aus 
der Einhaltung der Tarifpflicht zu gewähren und 
die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbringung der 
Verkehrsleistung im Sinne von Art. 2a Abs. 2 b) 
VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich wäh-
rend der Geltungszeit dieser Allgemeinverfü-
gung zeigen, dass der Gesamtausgleichsbetrag 
hierfür nicht ausreicht, wird der Landkreis Mün-
chen gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträ-
gern im MVV geeignete Maßnahmen (beispiels-
weise eine Anpassung der Allgemeinverfügung 

oder des Gesamtausgleichsbetrags) prüfen, wie 
er der vorgenannten Zielsetzung gerecht wer-
den kann. Gleiches gilt entsprechend bei einer 
Verbundraumerweiterung des MVV während 
der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung. In 
diesem Fall wird der Landkreis München ge-
meinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im 
MVV darauf hinwirken, dass auch neu hinzu-
tretende Aufgabenträger eine gleichlautende 
Allgemeinverfügung erlassen und dass die „Fi-
nanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ fort-
geschrieben wird.

5. Die objektive und transparente Aufstellung 
der Parameter, anhand derer die Ausgleichsleis-
tung berechnet wird, die operative Abwicklung 
der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, die 
Führung von Nachweisen durch die Verkehrs-
unternehmen und die Rückforderung von Aus-
gleichleistungen unter Einbindung der MVV 
GmbH richten sich nach der „Finanzierungs-
richt-linie 365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH 
(Anlage 2). 

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
München bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Die 
Verpflichtung nach Ziffer 1 tritt zum 10.Dezem-
ber 2023 in Kraft. 

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 
2026 außer Kraft. Sie kann durch Allgemeinver-
fügung verlängert, geändert oder aufgehoben 
werden. Der Landkreis München wird gemein-
sam mit den anderen Aufgabenträgern im MVV 
bis zum 31. Juli 2026 über eine Nachfolgerege-
lung dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. 
die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
auch nach dem 31. Juli 2026 eine nachhaltige 
Erbringung der Verkehrsleistung durch die Ver-
kehrsunternehmen unter Geltung des MVV-Ge-
meinschaftstarifs sicherzustellen.

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser All-
gemeinverfügung: 

Anlage 1: Die jeweils gültigen Beförderungs- 
und Tarifbestimmungen des MVV (abrufbar un-
ter https://www.mvv-muenchen.de/tarif) 

Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ti-
cket MVV (abrufbar unter https://www.mvv-mu-
enchen.de/ticketshop-preise/tarifstruktur/allge-
meinverfuegung/index.html)

Fortschreibungen und Änderungen an der Anla-
ge 2 werden als Änderung dieser Allgemeinver-
fügung nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG öffentlich 
bekannt gegeben.

Gründe:

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landes-
hauptstadt München, der Stadtrat der kreis-
freien Stadt Rosenheim sowie die Kreistage der 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, 
Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
Landsberg am Lech, Miesbach, München, Ro-
senheim, Starnberg und Weilheim-Schongau ha-
ben der Einführung und Fortführung des 365-Eu-
ro-Ticket MVV zugestimmt. Da die Umsetzung 
dieses neuen Angebotes nach den Prognosen 
der MVV GmbH, zu kalkulatorischen Minderein-
nahmen von bis zu 46,19 Millionen Euro bis zum 
31. Juli 2026 (Fortschreibung entsprechend An-
lage 2) führen kann und somit nicht ohne Aus-
gleichsleistungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 1 
Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)), 
haben der Freistaat Bayern, der Stadtrat der 
Landeshauptstadt München, der Stadtrat der 
kreisfreien Stadt Rosenheim sowie die Kreista-
ge der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Da-
chau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeld-
bruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, 
Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau 
beschlossen, den betroffenen Verkehrsunter-
nehmen hierfür ab dem 1. Januar 2025 einen 
wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer Höhe 
von 46,19 Millionen Euro für das Jahr 2025 zu 
gewähren, der Betrag von 46,19 Millionen Euro 
kann entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 
365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben 
werden. Die Höhe des jeweils aktuellen Gesamt-
ausgleichsbetrages ergibt sich aus der jeweils 
aktuellen Finanzierungsrichtlinie.

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung 
der Ausgleichsleistungen an die Verbundver-
kehrsunternehmen im MVV erlässt der Land-
kreis München in seiner Funktion als Aufga-
benträger für den allgemeinen ÖPNV gemäß 
Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 
2 BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne der 
VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und 
räumlichen Zuständigkeitsbereich gemäß Art. 
8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 
eine Allgemeine Vorschrift in Form einer All-
gemeinverfügung über die Festsetzung des 
MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif für alle 
Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung geht über die in Art. 8 Abs. 2 Satz 1 
und 2 BayÖPNVG enthaltene gemeinwirtschaft-
liche Verpflichtung hinaus und im Rahmen des 
Ausgleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzie-
rung aufgrund Ausgleichsleistungen nach Art. 24 
BayÖPNVG und nach dieser Allgemeinverfügung 
vermieden. Er beachtet die Vorgaben des Rechts 
der Europäischen Union nach Maßgabe der VO 
(EG) 1370/2007 durch eine transparente und 
diskriminierungsfreie Ausreichung der Mittel 

an die Verkehrsunternehmen und eine auf den 
finanziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung der 
Tarifpflicht beschränkte Gewährung von Aus-
gleichsleistungen. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 
München 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat 
Bayern ist das Verwaltungsgericht München in 
80335 München, Bayerstraße 30, örtlich zustän-
dig.

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genann-
te Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Öffentliche Bekanntmachung eines 
Bescheides 

Nr. 2620 / Bekanntmachung AdBlue Ab-
gasmanipulation bei dem Kleintranspor-
ter, Renault, Master mit dem Kennzeichen 
DW4HV35 (PL)

hier: Öffentliche Zustellung eines Bescheides an:

Die Firma DVL Trans s. ZOO, z.Hd. d. GF. Dmytro 
Opanasenko, Marsz. Jozefa Pilsudskiego 74, 50-
020 Wroclaw, POLEN

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München vom 
20.02.2025, Az.: 1175-502541-24/4, betreffend 
„Verstoß gegen das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG), AdBlue Abgasmanipulation“, 
adressiert an die Firma DVL Trans s. ZOO, z.Hd. d. 
GF. Dmytro Opanasenko, Marsz. Jozefa Pilsuds-
kiego 74, 50-020 Wroclaw, POLEN beim Land-
ratsamt München, Zulassungsstelle Grasbrunn, 
Bretonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn-Neuke-
ferloh, während der allgemeinen Dienstzeiten 
eingesehen werden kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar. Durch diese öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Zulassungsbehörde 
Bretonischer Ring 1 

Grasbrunn, 24.07.2025 
Frau Härtwig

Nr. 2621 / Bekanntmachung AdBlue Abgas-
manipulation bei dem Kleintransporter, Re-
nault, Master mit dem Kennzeichen MFM326 
(LT)

hier: Öffentliche Zustellung eines Bescheides an:

Die Firma Transaudra UAB, z.Hd. d. GF. Adrius 
Vaicekkauskas, Giedriu 17, 70192 Vilkaviskio, 
LITAUEN

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München vom 
14.01.2025, Az.: 1175-502542-24/3, betreffend 
„Verstoß gegen das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG), AdBlue Abgasmanipulation“, 
adressiert an die Firma Transaudra UAB, z.Hd. d. 
GF. Adrius Vaicekkauskas, Giedriu 17, 70192 Vil-
kaviskio, LITAUEN beim Landratsamt München, 
Zulassungsstelle Grasbrunn, Bretonischer Ring 
1, 85630 Grasbrunn-Neukeferloh, während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden 
kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar. Durch diese öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Zulassungsbehörde 
Bretonischer Ring 1 

Grasbrunn, 24.07.2025 
Frau Härtwig

Nr. 2622 / Bekanntmachung AdBlue Abgas-
manipulation bei dem Kleintransporter, Re-
nault, Master mit dem Kennzeichen BI090EG 
(PL)

hier: Öffentliche Zustellung eines Bescheides an:

Herr Vadzim Neplashau, Aleje Jerozolimskie 155, 
02-326 Warszawa, POLEN
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Fortsetzung 

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München vom 
07.02.2025, Az.: 1175-502860-24/3, betreffend 
„Verstoß gegen das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG), AdBlue Abgasmanipulation“, 
adressiert an Herr Vadzim Neplashau, Aleje Je-
rozolimskie 155, 02-326 Warszawa, POLEN beim 
Landratsamt München, Zulassungsstelle Gras-
brunn, Bretonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn-
Neukeferloh, während der allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar. Durch diese öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Zulassungsbehörde 
Bretonischer Ring 1 

Grasbrunn, 24.07.2025 
Frau Härtwig

Nr. 2623 / Bekanntmachung AdBlue Ab-
gasmanipulation bei dem Kleintranspor-
ter, Opel, Movano, mit dem Kennzeichen 
KNT92253 (PL)

hier: Öffentliche Zustellung eines Bescheides an:

Herrn Zenobiusz Haras, Ludzmierska 29, 34-400 
Nowy Targ, POLEN

Das Landratsamt München gibt bekannt, dass 
der Bescheid des Landratsamtes München vom 
12.02.2025, Az.: 1175-509453-24/2, betreffend 
„Verstoß gegen das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG), AdBlue Abgasmanipulation“, 
adressiert an Herrn Zenobiusz Haras, Ludzmiers-
ka 29, 34-400 Nowy Targ, POLEN, beim Landrats-

amt München, Zulassungsstelle Grasbrunn, Bre-
tonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn-Neukeferloh, 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingese-
hen werden kann.

Diese Bekanntmachung stellt eine öffentliche 
Zustellung im Sinne des Art. 15 Abs. 2 Bayer. 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes dar. Durch diese öffentliche Zustellung 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Zulassungsbehörde 
Bretonischer Ring 1 

Grasbrunn, 24.07.2025 
Frau Härtwig

Vollzug der Baugesetze 

Nr. 2624 / Öffentliche Bekanntmachung 
gem. Art. 66 Abs.2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bau-
ordnung -BayBO-i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 22.07.2025

Vorhaben: NEUBAU EINES REIHENENDHAUSES 
mit 2 Stellplätzen  
Grundstück: Gemarkung Unterhaching, Fl.Nr. 
844/105 
Bauort: 82008 Unterhaching, Von-Stauffenberg-
Straße 86a

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München 
vom 22.07.2025, Nr. 4.1-0240/25/V wurde die 
bauaufsichtliche Genehmigung für das Vorhaben 
„Neubau eines Reihenendhauses mit 2 Stellplät-
zen“ auf dem Grundstück der Gemarkung Unter-
haching Fl.Nr. 844/105 in 82008 Unterhaching, 
Von-Stauffenberg-Straße 86a erteilt.

2. Unter Ziffer 2 des Bescheides wurden gemäß 
§ 31 Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) Befrei-
ungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes erteilt.

3. Unter Ziffer 3 des Bescheides wurden Abwei-
chungen zugelassen.

4. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestim-
mungen, die unter Ziffer 4 des Bescheides fest- 
gesetzt sind.

5. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird 
seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist 
ihm eine Ausfertigung des Baugenehmigungs-
bescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 Bayer. Bauordnung).

6. Da im vorliegenden Baugenehmigungsver-
fahren über 20 Nachbarn (Fl.Nrn. 844/46 und 
844/26, Gemarkung Unterhaching) beteiligt sind, 
die dem Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, 
wird die Zustellung des Baugenehmigungsbe-
scheides durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO).Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt.

7. Die bauaufsichtliche Genehmigung war trotz 
fehlender Zustimmung (gem. Angaben des Bau-
herrn im Antragsformular) des Eigentümers des 
Grundstückes mit der Fl.Nr. 844/46 und 844/26, 
der Gemarkung Unterhaching zu erteilen, da 
öffentlichrechtlich zu schützende nachbarliche 
Belange durch das Bauvorhaben nicht verletzt 
werden (Art.66 Abs.1 Satz 4 BayBO).

8. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München er-
hoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht 
München, Postfachanschrift: Postfach 200543, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 
80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-

stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die 
bauaufsichtliche Genehmigung eines Vorhabens 
hat keine aufschiebende Wirkung. Sofern mit 
diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, 
gilt dies nicht für die wasserrechtliche Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-
trägen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

9. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die ge-
nehmigten Unterlagen können bei der Gemein-
de Unterhaching, Bauamt, oder beim Landrats-
amt München, Zimmer F 1.42, Frankenthaler Str. 
5-9, 81539 München, eingesehen werden.

i


